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Antrag 
 
 
der Abgeordneten Dr. Stummvoll, Josef Bucher  
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988 und das 
Umsatzsteuergesetz 1994 geändert werden – KMU-Förderungsgesetz 2006 (KMU-
FG 2006) 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988 und das Umsatz-
steuergesetz 1994 geändert werden – KMU-Förderungsgesetz 2006 (KMU-FG 2006) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. xxx/200x, wird wie folgt geändert: 

1. § 10 samt Überschrift lautet: 
„Freibetrag für investierte Gewinne 

§ 10. (1) Natürliche Personen, die den Gewinn eines Betriebes gemäß § 4 Abs. 3 ermitteln, können 
bei der Anschaffung oder Herstellung von abnutzbaren körperlichen Anlagegütern oder von Wertpapieren 
gemäß § 14 Abs. 5 Z 4 einen Freibetrag für investierte Gewinne bis zu 10 % des Gewinnes, ausgenom-
men Übergangsgewinne (§ 4 Abs. 10) und Veräußerungsgewinne (§ 24), höchstens jedoch 100 000 Euro 
gewinnmindernd geltend machen. Der Höchstbetrag von 100 000 Euro steht jedem Steuerpflichtigen im 
Kalenderjahr nur einmal zu. Der Freibetrag für investierte Gewinne kann nur im Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung der Wirtschaftsgüter geltend gemacht werden und ist mit den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten begrenzt. Die Absetzung für Abnutzung (§§ 7 und 8) wird dadurch nicht berührt. 

(2) Bei Gesellschaften, bei denen die Gesellschafter als Mitunternehmer anzusehen sind und die ih-
ren Gewinn gemäß § 4 Abs. 3 ermitteln, können nur die Gesellschafter den Freibetrag für investierte 
Gewinne im Sinne des Abs. 1 in Anspruch nehmen. Der Freibetrag für investierte Gewinne, höchstens 
jedoch der Höchstbetrag von 100 000 Euro (Abs. 1), ist bei den Mitunternehmern mit einem der Gewinn-
beteiligung entsprechenden Teilbetrag anzusetzen. Der Freibetrag für investierte Gewinne kann insoweit 
nicht geltend gemacht werden, als der Mitunternehmer die Beteiligung in einem Betriebsvermögen eines 
Betriebes hält, für den der Freibetrag für investierte Gewinne nach Abs. 1 geltend gemacht werden kann, 
oder dem ein Gewinnanteil zugeht, der durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt wurde. 
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(3) Der Freibetrag für investierte Gewinne kann nur zu Lasten des Gewinnes jenes Betriebes geltend 
gemacht werden, in dem 
 1. im Falle der Anschaffung oder Herstellung abnutzbarer Anlagegüter diese 
 a) eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren haben und 
 b) in einer Betriebsstätte im Inland oder im übrigen EU/EWR-Raum verwendet werden, die der 

Erzielung von Einkünften im Sinne von § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 dient. Dabei gelten Wirtschafts-
güter, die auf Grund einer entgeltlichen Überlassung überwiegend außerhalb des EU/EWR-
Raumes eingesetzt werden, nicht als in einer Betriebsstätte im EU/EWR-Raum verwendet. 

 2. im Falle der Anschaffung von Wertpapieren gemäß § 14 Abs. 5 Z 4 diese dem Anlagevermögen 
ab dem Anschaffungszeitpunkt mindestens vier Jahre gewidmet werden, vorbehaltlich 
Abs. 5 Z 2. 

(4) Für folgende Wirtschaftsgüter kann ein Freibetrag für investierte Gewinne nicht gewinnmindernd 
geltend gemacht werden: 
 - Gebäude. 
 - Personen- und Kombinationskraftfahrzeuge, ausgenommen Fahrschulkraftfahrzeuge so-

wie Kraftfahrzeuge, die zu mindestens 80 % der gewerblichen Personenbeförderung die-
nen. 

 - Luftfahrzeuge. 
 - Geringwertige Wirtschaftgüter, die gemäß § 13 abgesetzt werden. 
 - Gebrauchte Wirtschaftsgüter. 
 - Wirtschaftsgüter, die von einem Unternehmen erworben werden, das unter beherrschen-

dem Einfluss des Steuerpflichtigen steht. 
 - Wirtschaftsgüter, für die der Forschungsfreibetrag gemäß § 4 Abs. 4 Z 4 oder Z 4b in 

Anspruch genommen wurde. 
(5) Scheiden Wirtschaftsgüter, für die der Freibetrag für investierte Gewinne geltend gemacht wor-

den ist, vor Ablauf der Frist aus dem Betriebsvermögen aus oder werden in eine Betriebsstätte außerhalb 
des EU/EWR-Raumes verbracht, gilt Folgendes: 
 1. Der Freibetrag für investierte Gewinne ist insoweit gewinnerhöhend anzusetzen. Der gewinner-

höhende Ansatz hat im Jahr des Ausscheidens oder des Verbringens zu erfolgen. 
 2. Im Falle des Ausscheidens von Wertpapieren gemäß § 14 Abs. 5 Z 4 unterbleibt insoweit der 

gewinnerhöhende Ansatz, als im Jahr des Ausscheidens begünstigte Wirtschaftsgüter, die die 
Voraussetzungen für den Freibetrag für investierte Gewinne erfüllen, angeschafft oder hergestellt 
werden. Die Frist von vier Jahren wird dadurch nicht unterbrochen. 

Im Falle des Ausscheidens eines Wirtschaftsgutes infolge höherer Gewalt oder behördlichen Eingriffs 
unterbleibt der gewinnerhöhende Ansatz. 

(6) Im Falle der Übertragung eines Betriebes ist der gewinnerhöhende Ansatz (Abs. 5) beim Rechts-
nachfolger vorzunehmen. Im Falle des Wechsels der Gewinnermittlungsart oder im Falle der Übertragung 
eines Betriebes ist der gewinnerhöhende Ansatz nur dann vorzunehmen, wenn die Wirtschaftsgüter, für 
die der Freibetrag für investierte Gewinne geltend gemacht worden ist, vor Ablauf der Frist ausscheiden 
oder verbracht (Abs. 5) werden. 

(7) Voraussetzungen für die Geltendmachung des Freibetrages für investierte Gewinne sind: 
 1. Der Freibetrag für investierte Gewinne wird in der Steuererklärung an der dafür vorgesehenen 

Stelle ausgewiesen. Eine Berichtigung einer unrichtigen oder unterlassenen Eintragung ist bis 
zum Eintritt der Rechtskraft des betreffenden Einkommensteuer oder Feststellungsbescheides 
(§ 188 der Bundesabgabenordnung) möglich. 

 2. Wirtschaftgüter, für die der Freibetrag für investierte Gewinne in Anspruch genommen wird, 
werden in einer Beilage zur Einkommensteuer- oder Feststellungserklärung (§ 188 der Bundes-
abgabenordnung) des betreffenden Jahres ausgewiesen, spätestens jedoch wird die Beilage bis 
zum Eintritt der Rechtskraft des betreffenden Einkommensteuer oder Feststellungsbescheides 
(§ 188 der Bundesabgabenordnung) übermittelt.“ 

2. In § 11a Abs. 2 lautet der letzte Satz: 
„Die begünstigte Besteuerung ist nicht zulässig, wenn der Mitunternehmer die Beteiligung in einem Be-
triebsvermögen eines Betriebes hält, für den der laufende Gewinn ganz oder teilweise unter Anwendung 
des Abs. 1 begünstigt besteuert werden kann, oder dem ein Gewinnanteil zugeht, der gemäß § 4 Abs. 3 
ermittelt wurde.“ 
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3. In § 18 Abs. 7 wird das Wort „drei“ durch das Wort „sieben“ ersetzt. 

4. In § 124b wird folgende Z 135 angefügt: 
 „135. Die §§ 10, 11a Abs. 2 und 18 Abs. 7 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/200x sind erstmalig bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 2007 anzuwenden.“ 

Artikel 2 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

Das Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 105/2005, wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 1 Z 27 tritt an die Stelle des Betrages „22.000“ Euro der Betrag „30.000“ Euro. 

2. Nach § 28 Abs. 27 wird als Abs. 28 angefügt: 
„(28) Die Änderung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2006 tritt in Kraft: 

 1. § 6 Abs. 1 Z 27 ist auf Umsätze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2006 ausgeführt werden bzw. sich ereignen.“ 

 
In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht auf die erste Lesung dem Finanzaus-
schuss zuzuweisen. 

829/A XXII. GP - Initiativantrag 3 von 6



Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

Erläuterung 

Zu Artikel 1 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 
Zu Art. 1 Z 1 und 4 (§§ 10 und 124b Z 135 EStG 1988): 
Zielsetzung der Neuregelung 
Zur Stärkung der über 300.000 Einnahmen-/Ausgabenrechner in Österreich, also jener Unternehmen, die 
in Österreich großteils zu den Klein- und Mittelunternehmen gehören, soll ein Freibetrag für investierte 
Gewinne gewährt werden. Nachdem bei Einnahmen-Ausgabenrechnern das Eigenkapital idR nicht be-
stimmbar ist, soll ein Gewinnanteil von maximal 10 % dann steuerbefreit sein, wenn dieser Betrag in 
begünstigtes Anlagevermögen investiert wird. Damit werden Einnahmen-/Ausgaberechner in doppelter 
Hinsicht gefördert: 
- Es bleibt ein Gewinnanteil steuerfrei, wodurch das Unternehmen mehr Geld zur Verfügung hat. 
- Es besteht ein Anreiz zur Investition in begünstigte Wirtschaftsgüter, wodurch die Investitionstätig-

keit angekurbelt wird. 
Wahlweise Inanspruchnahme 
Die Begünstigung soll im Rahmen eines Wahlrechts in Anspruch genommen werden können. Das Wahl-
recht kann jährlich unabhängig von der Vorgangsweise in früheren oder späteren Zeiträumen immer wie-
der „neu“ ausgeübt werden. 
Auch dann, wenn sich der Steuerpflichtige nicht schon ab Beginn des Betriebes oder der Mitunternehmer-
stellung für den Freibetrag für investierte Gewinne entscheidet, kann die Begünstigung grundsätzlich in 
Anspruch genommen werden. 
Ermittlung der Höhe der Begünstigung 
Die steuerliche Begünstigung beträgt maximal 10 % des Gewinnes, wenn und insoweit diesem Betrag 
Investitionen von begünstigten Wirtschaftsgütern im gleichen Kalenderjahr gegenüberstehen. Sind die 
Investitionen geringer als die 10 %-Grenze, so ist die Begünstigung mit der Höhe der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten begrenzt. Insgesamt ist die Begünstigung je Steuerpflichtigen mit 100.000 Euro pro 
Jahr begrenzt. 
Beispiele: 
Im Kalenderjahr 2007 wurden folgende Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter getätigt bzw. fol-
gender Gewinn erzielt: 
 a) b) c) d) 
Gewinn 40.000 -30.000 350.000 1.200.000 
davon 10 % 4.000 0 35.000 120.000 
Investitionen begünst. WG 6.000 20.000 20.000 135.000 
Freibetrag für investierte Gewinne 
(FBiG) 

4.000 0 20.000 100.000 

Bemessungsgrundlage für weitere Steu-
erberechnung 

36.000 -30.000 330.000 1.100.000 

Dass die absolute Förderungsgrenze mit 100.000 Euro festgelegt wird, hat zur Folge, dass die Förderung 
in besonderem Maße bei kleineren und mittleren Unternehmen wirkt. Der so ermittelte Freibetrag für 
investierte Gewinne mindert die Steuerbemessungsgrundlage. 
Nicht in die Berechnung mit einzubeziehen sind Übergangsgewinne gemäß § 4 Abs. 10 oder Veräuße-
rungsgewinne gemäß § 24. Wenn daher beispielsweise ein Übergang der Gewinnermittlungsart von § 5 
auf § 4 Abs. 3 auf Grund der Änderungen durch das Unternehmensgesetzbuch erfolgt, so sind dabei ent-
stehende Übergangsgewinne bei Berechnung der 10 %-Grenze nicht zu berücksichtigen und auszuschei-
den. 
Bei Mitunternehmerschaften wird der sich ergebende Freibetrag bzw. der Höchstbetrag von 100.000 Euro 
den Gesellschaftern anteilig ihrer Gewinnbeteilungsquoten zugeordnet und es können nur die einzelnen 
Mitunternehmer bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen die Begünstigung in Anspruch nehmen. 
Gehört der Mitunternehmeranteil zum Betriebsvermögen eines Betriebes, dann soll 
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- der Freibetrag für investierte Gewinne nicht geltend gemacht werden können, wenn die Vorausset-
zungen zur Geltendmachung des Freibetrages für investierte Gewinne im Betriebsvermögen des Be-
triebes vorliegen bzw. 

- jener Mitunternehmeranteil aus der Bemessungsgrundlage für den Freibetrag für investierte Gewinne 
ausgeschlossen sein, der durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt wurde. 

Bei Mitunternehmerschaften wird der Höchstbetrag von 100.000 Euro den Gesellschaftern anteilig ent-
sprechend ihrer Gewinnbeteilung zugeordnet (siehe dazu unten). Im Fall der Beteiligung einer Kapitalge-
sellschaft ist dieser ebenfalls ein anteiliger Höchstbetrag zuzuordnen, der allerdings mangels Wirksamkeit 
des § 10 EStG 1988 bei dieser nicht wirksam wird. 
Beispiel: 
1. A ist mit 50 %, B und C jeweils mit 25 % an der ABC GesBR beteiligt, die einen handelsrechtlichen 
Gewinn von 160.000 Euro erzielt. Insgesamt wurden begünstigte Wirtschaftsgüter im Wert von 
8.000 Euro angeschafft. 
2. A hat zudem Einzelunternehmen (Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 1988) und erzielt dort einen 
Gewinn von 250.000 Euro. Insgesamt wurden begünstigte Wirtschaftsgüter im Wert von 30.000 Euro 
angeschafft. 
3. B hält den Mitunternehmeranteil an der ABCGesBR im Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens 
(Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 1988) und erzielt ausschließlich für den Eigenbetrieb einen 
Gewinn von 175.000 Euro, insgesamt von 200.000 Euro. Insgesamt wurden begünstigte Wirtschaftsgüter 
im Wert von 18.000 Euro angeschafft. 
4. C hat nicht selbständige Einkünfte in Höhe von 40.000 €. 

 A B C 
Mitunternehmerschaft: Gewinn 80.000 40.000 40.000 
davon 10 % 8.000 4.000 4.000 
begünstigte Wirtschaftsgüter 4.000 2.000 2.000 
Mitunternehmeranteil im BV des Betriebes nein ja - 
Höhe des Freibetrages für investierte Gewinne 
(FBiG) 4.000 - 2.000 

 
Einzelunternehmen: Gewinn 250.000 215.000 - 
Bemessungsgrundlage für FBiG 250.000 215.000 - 
davon 10 % 25.000 21.500 - 
begünstigte Wirtschaftsgüter 30.000 18.000 - 
Höhe des FBiG 25.000 18.000 - 

 
Höhe des FBiG insgesamt 29.000 18.000 2.000 

Begünstigte bzw. nicht begünstigte Wirtschaftsgüter 
Zu den begünstigten Wirtschaftsgütern zählen solche des Anlagevermögens, soweit sie abnutzbar und 
körperlich sind oder soweit es sich um Wertpapiere gemäß § 14 Abs. 5 Z 4 handelt. In beiden Fällen gilt 
eine vierjährige Behaltedauer (Nutzungsdauer, Widmungsdauer). Dass die Wirtschaftsgüter in einer Be-
triebsstätte im Inland oder im übrigen EU/EWR-Raum verwendet werden müssen, ist aus EU-rechtlicher 
Sicht geboten. Die Einschränkung, dass der Freibetrag für investierte Gewinne nicht zusteht, insoweit 
Wirtschaftsgüter von einem Unternehmen erworben wurden, das unter beherrschendem Einfluss des 
Steuerpflichtigen steht, stellt eine Missbrauchsbremse dar. Hervorzuheben ist auch, dass es nicht zu steu-
erlichen Doppelförderungen bei ein und denselben Wirtschaftsgütern kommen soll, weshalb Wirtschafts-
güter, für die der Forschungsfreibetrag gemäß § 4 Abs. 4 Z 4 („Frascati-Freibetrag“) oder gemäß § 4 
Abs. 4 Z 4b (Auftragsforschung) in Anspruch genommen wurde, ebenfalls nicht die Begünstigung ver-
mitteln. 
Nachversteuerung 
Der Förderung des Gewinnes, soweit in begünstigte Wirtschaftsgüter investiert wird, soll eine „Entförde-
rung“ bei späterem Ausscheiden zur Seite gestellt werden. Der Freibetrag für investierte Gewinne ist 
insoweit gewinnerhöhend anzusetzen und zwar im Jahr des Ausscheidens oder Verbringens in einen Staat 
außerhalb des EU/EWR-Raumes. Bei Wertpapieren jedoch soll eine Nachversteuerung dann unterbleiben, 
wenn die Veräußerung nur in einer Wertpapierumschichtung besteht, wobei es sich auch wieder um be-
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günstigte Wertpapiere gemäß § 14 Abs. 5 Z 4 handeln muss. Es wäre jedoch auch zulässig, dass anstelle 
der Wertpapiere abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter angeschafft werden. In beiden Fällen jedoch soll 
die vierjährige Behaltefrist nicht von neuem zu laufen beginnen. 
Eine Nachversteuerung greift auch dann nicht automatisch Platz, wenn der Betrieb übertragen wird oder 
die Gewinnermittlungsart gewechselt wird. Es soll dann erst zur Nachversteuerung kommen, wenn die 
Wirtschaftsgüter ausscheiden oder verbracht werden. 
Dadurch dass die Nachversteuerung im Jahr des Ausscheidens oder Verbringens erfolgen soll, werden 
jene geschont, die einen Zwangsverkauf tätigen, weil es dem Betrieb nicht gut geht. Eine Aufrollung der 
Jahre davor scheint nicht zweckmäßig, da für die Verwaltung und für die Unternehmen erhöhten Auf-
wand verursacht werden würde. 
Geltendmachung 
Um eine Evaluierung betreffend die tatsächliche Anreizwirkung einerseits und die budgetären Kosten 
andererseits vornehmen zu können, soll es Voraussetzung für die Geltendmachung des Freibetrages für 
investierte Gewinne sein, dass die Geltendmachung an der in der Steuererklärung vorzusehenden Stelle 
kundgetan wird. Zudem ist ein Verzeichnis über jene Wirtschaftsgüter beizulegen, für die der Freibetrag 
für investierte Gewinne in Anspruch genommen wurde. 
Die Berichtigung soll bis zum Eintritt der Rechtskraft des Bescheides (Einkommensteuerbescheides oder 
Feststellungsbescheides nach § 188 BAO) möglich sein. 
Wirksamkeit 
Der Freibetrag für investierte Gewinne soll erstmals bei der Veranlagung des Kalenderjahres 2007 gel-
tend gemacht werden können. 
Zu Z 2 und 4 (§ 11a und 124b Z 135  EStG 1988: 
Die Ergänzung dient dem Ausschluss einer möglichen Doppelbegünstigung analog zu § 10 Abs. 2. 
Zu Z 3 und 4 (§ 18 Abs. 7 und 124b Z 135  EStG 1988: 
Einnahmen-/Ausgabenrechner sollen in Hinkunft die Möglichkeit haben, die in den ersten sieben Jahren 
entstandenen Anlaufverluste geltend machen zu können. 

Zu Artikel 2 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 
Zu Z 1 und 2 (§ 6 Abs. 1 Z 27 und § 28 Abs. 28 Z 1 UStG 1994): 
Es wird die Anregung des Österreichischen Rechnungshofes aufgegriffen, die für die Steuerbefreiung von 
Kleinunternehmern geltende Umsatzgrenze anzuheben. 
Nach dem Beitrittsvertrag darf Österreich für Unternehmer, deren Jahresumsatz geringer ist als 
35.000 Euro, von der Umsatzsteuer befreien. Unter Bedachtnahme auf die Toleranzgrenze von 15 % wird 
die Kleinunternehmergrenze auf 30.000 Euro angehoben. 
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